
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/6/5 91/18/0058
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.06.1991

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §4 Abs2;

StVO 1960 §99 Abs2 lita;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 1041/64 E 18. Mai 1965 RS 1

Stammrechtssatz

Ein von einem Verkehrsunfall Betro9ener ist bezüglich seinen eigenen Verletzungen nicht verp:ichtet, die gemäß § 4

Abs 2 leg cit angeordnete Verständigung der nächsten Polizei- oder Gendarmeriedienststelle vorzunehmen. (Hinweis

auf E vom 16.5.1962, Zl. 0035/62, VwSlg. 5801 A/1962)

Schlagworte

Meldepflicht
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